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2. Beibl at t 

52!.A. .B. 

zu 47/ J 

Beib l att zur Parl ament skorrespondenz 5. Febe r 1957 

A n fra g e b e a n t W 0 r tun g 

I n Beantwortung einer Anfrage der Abgeordneten A p p e 1 und 

Genossen, bet r effend Gewährung von Subventionen an den Österreichischen 

Ca~ping-Club , hat Bundesministe r für Handel und Wieder aufbau Dr. B 0 c k 

folgend es mitge t eilt g 

Zu Punkt 1 der Anfrage (ob dem ÖCC im Jahre 1952 ein Darl ehen 
von 50 . 000 S gewährt wurde , das bisher ni cht zurückgezahlt wurde): 

Es ist r ichtig, dass dem Österreichisch en Camping-Club (ÖCC) im 

Jahr e 1952 ein Darlehen in der Höhe von 50 . 000 S gewährt wurd e . In Anerkennung 

d8r geleist eten Ar beit und mit Rücksicht auf die schw~erige finanzi ell e Lage 

d08 ÖCC wurde das Darlehen im Ei nve rne hmen mit dem Bundesministerium für 

F:i. nanz en in eine Subventi on umgewandelt u nd aus die s em Gru nde nicht zurück-

g9~ahlt . 

Gegen die sachliche Ver we ndu ng der dem Ös t err eichi schen Camping-Club 

z·...;.gefl ossenen Geldmi tt el hat der Rechnungshof keine Ei nwe ndu nge n erhob en 

( s iehe J.bsätze 518 bis 521 des Rechnungshof- Bericht es 1955) . Seine Beanstandungen 

h~~oge~ sich l edi glich auf 'haushal tstechni sche und personelle Vor gänge . In 

d~eser Hi nsicht hat das Bundesminist erium für Handel und Wi ede raufbau dem 

~echnu ngshof ent sprechende Aufklärunge n gegeben und geeignet e Massnahme n ge­

~r:)ff e._, di e de r Rech nungshof mit Schreiben vom 12. Juni 1956 , Z1. 2461 - 8/56 , 

;';;1i t Be friedigung " zur Kenntnis genommen hat . 

De r Rechnungshof hat i n der obe n e rwähnt en Äusserung ausdr ücklich 

d.e r Ansicht Ausdr uck verliehen, dass ei ne finanzielle Fö rd erung der Campi ng­

Ee''1t.-gunG' ,-or allem den an ihn interess i erten Geme inden und Länd ern obli ege; 

es wurden daher sämtl i che weite re nach diesem Zeitpunkt e ingebracht e Subven­

~i o~ sans~ohe n zurückgestellt. 

.. Zu Punkt 2 der Anfrage (was das H~ndel smini sterium veranlasste , 
dEm oce in de n Jahren 1952 und 1954 weite r e Subventi onen in de r Gesamt höhe 
V~ n 329 . 000 S zu gewähren, obwohl bekannt sein mus ste, dass es sich um einen 
Verein hand elt , der infolge seine r Bedeutungslosigkei t sei nem Zweck, den 
Campingsport zu förd ern, nicht ge r echt we r den konnte): 

Di e we i t eren dem ÖCC durch das Bundesmini sterium für Ha.ndel und 

'?li ederaufbau gewährt en Subve ntionen in de r Gesamthöhe von 329 '. 000 S zwischen 

~, 952 ur..d 1954 erfolgten i m Hinblick darauf, dass di e Förderung des Camping­

p,port es im Rahme n der allgemei nen Fr emdenve rkehrsförderung gelegen ist. 
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3. Be i bl at t Beiblatt zur Parlamentskorrespondenz 5. Febr uar 1957 

Soweit das Bundesministerium für Hande l und Wiederaufbau übersehen konn­

te , hatt e allein der Ös terreichische Camping- Club seine Tätigkeit gr undsätz­

lich auf ganz Österreich , auch auf die seinerzeit sowjetisch besetzten Gebie­

te erstr eckt . Er ist übrigens als einziger derartiger Ver e i n wegen Gewährung 

von Subventionen initiativ an das Bundesminister i um her angetr eten. 

Der Verein ist nach Ansicht des Bundesministeriums f ür Handel und Wieder ­

aufbau auch keineswegs bedeutungs l os, denn er hat ca . 2. 000 Ei nz plmitglieder 

und durch di e Mitgliedschaft verschiedener , zum Teil ausserordentlich grosser 

Vereine mehr ere zehntausende sogenannte Anschlussmitgl ieder . 

Die Bedeutung des ÖCC uurde auch international dadurch unterstrichen , das s 

der Ös terre i chische Camping- Club in der Sitzung des internationalen Bür os der 

','Federat ion Internationale de Camping et de Car avanning" (FICC) , das am 8 .. und 

9 . XII. 1956 in Paris tagte , als Mitglie,d aufgenommen wurde . 

Seinen Aufgaben ist der ÖCC gerecht geworden , denn er ist seit 1951 be­

müht , die Einrichtungen in Ös terreich zu schaffen, die not~endig sind , um den 

Zelt spor t ler n im In- und Ausland die Voraussetzungen zu bieten , die sie für 

die Ausübung ihres Sportes benötigen . Insbesonder e hat er bei der Errichtung 

von ca . 60 international vergle ichbar en guten Camping- Plätzen , dieffiit 1951 

in Österreich geschaffen ~urden , wertvolle Mitarbeit geleistet . 

Se it 1952 gibt der ÖCC eine internationale Zeitschr ift , die einzig öster ­

reichische Camping-Zeitung , in einer Auflagenhöhe von 5 . 000 Exemplaren heraus . 

A~sser dem Versand an die Mitglieder werden auch an sämtliche europäischen 

Campingor ganisationeh Exemplare im Austauschverfahren geschickt; dadurch wird 

über di e befreundeten aurländischen Organisationen e i ne indir ekte Werbung für 

Österr eich bewirkt " 

Zu Punkt 3 der Anfrage (ob der Minister _ in der Lage sei mitzuteilenJ ob 
auch der Allgemeine Österreichische Campingverband als international anerkann­
te Organisation Subventionen 'erhielt und in welcher Höhe sie sich belaufen) : 

Dem Allgemeinen Österreichischen Campingverband wurde lediglich für e ine 

Veranstaltung , und zvrar für das 5 • . Internationale Campingtreffen , das in der 

~eit vom 30 . Juli bis 8 . Augus t 1954 in Innsbruck stattfand , eine Subvention 

von 20 . 000 Saus Fromdenverkehrsförderungsmitteln flüssiggemacht . Diese Subven­

tion wurde an Stelle e iner von diesem Verband beantragt en Ausfal lshaftung als 

Beitragsleistung zu den Kosten dieser Veranstaltung ge~ährt; ausserdem wurde 

ein Druckkostenbeitrag in der Höhe von 3 . 000 S für einen Pr ospekt zu diesem 

internationalen Tr8ffen zur Verfügung geste llt . 
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4, Beiblatt Beiblatt zur Parla!ilents Torrespondenz 5. Februar 1957 
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Das Bundesministerium für Handel und Wi ederaufba - hat sonst kein Ansuchen 

vom Allgemeinen Österreichischen Campingverband erhalten und dementsprechend 

auch keine Subvention geviäh:rt. Dies riü:rd offenbar auch im GeGensatz zu e inor 

von diesem Verband herausgebrachten l erbeschrift stehen, in der es - wie de~ 

Bundesmini sterium für Handel und ~iederaufbau berichtet wird - heissen soll: 

" .. . ohne Streben nach öffentlichen oder privaten Zuwendungen" . 

Zusamr.lenfassend kann ich daher feststellen , dass die vom BundesministeriUI'1 

für Handel ill1d Wiederaufbau an den Österreichischen Camping- Club gewährten 

Subventionen ordnungsgemäss gewährt und verwendet wurden . Dios hat auch der 

Rechnungshof anerkannt . 

-,,-. -. -' . -
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